
Vom Kloster als scola dominici servitiu
ZU Kloster ad serviti1um imper1

Von arl SuSsoO Frank Freiburg/Brg.

„Constituenda ost erZOo nobis
scola dominici SerDiti“ (RB, vrol. 45)
„Ludovicus sSeren1isSımus au ZusTUusS,

tatuıt constitutum
scribere fecit, QqUAE monasterıa iın
<n vel imper10 SÜU dona et
milıtiam facere pOossuNft,
qUaE sola dona SINEe militia,
QUAE DEero TE dona Nec militiam,
sed solas oratıones DTO salute ımpera-
tOr1s vel filiorum e11. et
stabilitate imperii”
(Notitia de ServDitio monasteriorum).

wel Motti sind ber unsere gemeinsamen Überlegungen gesetzt. Das
ine ist der bekannte Satz aus dem Prolog der Regula Benedicti; fügen
WIT gleich hinzu, daß der inzwischen vielgenannte Magister mi1t keinem
anderen Wort se1in eigenes Vorhaben umschreibt: „Eine Schule für den
Dienst des merrn wollen WIT begründen“ (IHS 457

Das zweite Wort ist kaiserlicher Spruch, ausgesprochen auf der Aache-
neTtr Synode des Jahres 818/191 Kaiser Ludwig der tFromme 8
blickt auf die Klöster sSe1INes Landes; monasterla werden 1n geographi-
scher Ordnung aufgeführt. Darunter sind Namen, die der hiesigen Ver-
sammlung wohlvertraut, wıe Tegernsee, Kempten, Weltenburg, Altaich,
Benediktbeuern, Metten. Die Klöster sind 1n drei Klassen geteilt: Klöster,
die Abgaben un:! Heeresdienst £Jr das Imperium eisten haben; Klöster,
die dem Reich 1UTI durch Abgaben dienen haben; Klöster, die schließ-
ich allein durch ihre Gebete „für das eil des alsers un seiner Söhne
und die Beständigkeit des Reiches“ iın Dienst M  IMI sind. Der Be-
schlu{fß Seiz OTaUS, daß alle Klöster den letztgenannten Dienst das (S6=
bet PTO salute imperatoris et stabilitate imper1i dem Reich eisten. Er

Vortrag VOT der Bayerischen Benediktiner-Akademie November 15979

1n München, Abtei Gt Bonifatius. Die Ausführungen sind 1in der ortrags-
form belassen, da das gleiche Thema emnächst ın größerem Zusammenhang
ausführlich behandelt wird.

Lesne, Les ordonnances monastiques de Louis le Pieux et la Notitia de
servitio monasteriorum Rev. d’histoire d’Eglise de France (1920) 161—

1758 321—388; 449—493; NEeEU®E Edition, besorgt VO  . Becker Corpus Con-
suetudinum Monasticarum (1963) 485—499
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fügt die beiden anderen Dienstleistungen dona und militia je ach
Leistungsfähigkeit des einzelnen Klosters hinzu. Der Kaiser sieht das
Kloster als Institution 1mM Dienst des karolingischen Reiches. Zum Dienst
FÜr den Herrn ist der Dienst für das Reich gekommen. Von der damit be-
schriebenen Entwicklung soll 1er die Rede e1in. Danach sind drei Jahr-
hunderte abendländischer Mönchsgeschichte UrZz durchschreiten. Es
sind die Jahrhunderte der entscheidenden Metamorphose des Klosters, die
das Kloster dem machte, Wäas für 21n Jahrtausend dann selbstver-
ständlich WAarT , 1n den Augen und Herzen vieler heute och Sein sollte, aber
19008  D doch nicht mehr sein ann.

Der Entwicklung coll 1n drei Schritten nachgegangen werden:
Das Kloster als Schule ür den Dienst des Herrn.
Das Kloster 1mMm Dienst der Kirche.
Das Kloster 1 Dienst des Imperiums.

Das Kloster als „Schule fÜür den Dienst des Herrn“”

Was meıint Benedik* VO'  } Nursia mit seinem Wort VO:  . der scola domi-
N1IC1 servitii? So gefragt, setzen WIT die Historizitäat Benedikts als eines
italischen Klosterabtes des Jahrhunderts un die Authentizität der ach
ihm benannten Klosterregel voraus“. Wenn mit seiner Regel das Klo-
soter als Schule für den Dienst des Herrn festlegt, dann 11 nichts Ori-
yinelles, och revolutionär Neues. Wir hörten, dafß auch
die Magisterregel diese Bestimmung des Klosters festhält und der Blick
ın die altere un zeitgenössische Mönchsliteratur zeigt die gleiche Rede-
weise?®. Johannes assıan spricht VO: Kloster als einer scola, die die uneTI-

läßliche Einführung un Einübung 1n das asketische Leben gibt*. Den Le-
riner Mönchen ist die Redewendung ebenso vertraut?®. Blickt 1194  a ber das
Feld der monastischen Literatur hinaus, erscheint das Wort als Deduk-
tıon Aaus gemeinkirchlichem Sprachgebrauch: Für Augustinus ist die Kirche
die Schule Christi 1m Gegensatz den Schulen der heidnischen Philo-
sophen®.

Der Magister un Benedikt prazisıeren die t+raditionelle Redeweise: Es
geht die Schule im/für den Dienst des Herrn. Diese Schule gehört

Dazu ausführlich de Vogüe, La Reg.  le de Saint Benoit (SC 181)
Gegenüber der (Regula Magistri) legt verbal weniger Gewicht auf
die „Schule” Das unterstreicht Steidle, Die Benediktusregel Beuron
m1+t* Recht Andererseits bleibt die Vorstellung VO  3 der Schule doch für das
Kloster Benedikts verbindlich. Colombas un Mitarbeiter eNNell R J
prol. ‚da definicion autentica de la bra de Benito (BAC LES; San Benito

329)
onl Patrum 3I ( 42, 139); 18, (SC 64, 36); 19, (3 6 J 40); 1 R
(SE 4 J 48)
Textverweise bei de Vogüe, La Reg:  Jle du Maitre ( 105, 116) .} Steidle,
Dominicı scola servit1 Benediktinsche Monatsschrift (1952) 397—406
Sermo E (PE 4 J 669)
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Christus und erfüllt ihren Sinn LLUT 1mM Dienst £ür ihn. Der Herrendienst
wird geleistet 1m treuen Vollzug des monastischen Lebens, 1n dem wI1e

VO Novizen festgestellt werden mu{fs der Mönch wahrhaft Gott
sucht (RB 58,7) Das Leben ist gepragt VO harmonischen Dreiklang VO'  .

Gebet, Lesung un Arbeit, grundsätzlich genormt un! geordnet VO  z} der
Regel, „dem Gesetz, unter dem der Mönch dienen wili“ (58,9) un steht
unter der wachsamen Sorge des es, der seinen Dienst der Gemein-
schaft wahrnimmt mit „der otrenge des Lehrers un der (iüte des Vaters“*“
(RB 2,24); dabei ohl wissend, daß „mehr ZU Helfen als Z Befeh-
len da ist  M4 (RB 64,8) un eshalb mehr „geliebt als gefürchtet werden
coll“ (64,15) Im Abt des Klosters hat die Schule ihren Lehrer. Der unmıit-
telbare Lehrgegenstand IO die „arıs spiritalis”“ (RB 275) Das freilich ist
LUn nicht eintach erlernbarer Gegenstand, obwohl da des Erlernbaren
UnNn!| dessen, Was 1080078  D als Mönch w1ssen muß, gibt ber die Er-
ziehung des Abtes un:! die Vermittlung der „geistlichen Kunst“ geht auf
ıne ganzheitliche Erziehung, die auf Haltung un Verhalten zielt Sie ll
den wahren Mönch formen, der aushält auf dem schmalen, beschwerlichen
Weg, dessen Herz sich unterwegs weitet un der schließlich Anteil erhal-
ten soll der Herrlichkeit des Reiches Christi prol. Das
Bekenntnis Johannes Kassians kommt einem ın den Sinn Man komme
Z Erfassen des Mönchslebens nicht durch £ruchtlose Betrachtung und
lehrhafte Unterweisung, „denn das (‚anze besteht nämlich allein 1n der
Erfahrung un 1mM Leben Nur der Erfahrene annn weitergeben. Begrif-
fen un erkannt werden annn auch 1Ur VO  > dem, der mıit gleichem
Fifer un gleicher Anstrengung sich darum bemüht“?. Vermittlung eigener
Erfahrung, den Unerfahrenen ZU Erfahrenen machen. Die Regel
greift dabei nicht hoch, 61€e 11 L1UT das Unerläßliche un Grundlegende
des asketisch-monastischen Lebens vermitteln. S5ie ll 1n einer Art „aske-
tischem Grundkurs“ dem Mönch das beibringen, Was für e1n geme1insa-
1n1es Leben unverzichtbar ist In der bekannten Selbstbescheidung der Re-
gel® steckt eın Minimalismus, un Eerst recht keine Ironie oder al Sar-
kasmus, wıe  6E Jungst vermute wurde?. Es ist nüchterner Realismus, der
darauf drängt, zunächst das Grundlegende un Unverzichtbare sich
eigen machen un mancher wird se1in Leben lang damit nicht fertig
werden. Sollte einer aber dieses Ziel erreichen, dann weist ih: die Regel
rasch weiter ZUT umfassenden monastischen Überlieferung der Väter un
die „wird jedem Mönch die Schamröte 1NSs Gesicht treiben“ (73,4—7).

Die Schule für den Dienst des Herrn ist ine ernste Sache Durch 61e
wird der Mönch ZUuU Schüler:; lernt dort keinen vorzeigbaren Wissens-

De inst., praef. A—)| (SC 109, 26) ”  otum namque 1n csola experientla uUsSsuqU«C
consistit

7 J „inıtıum conversationis OM JA „minima regula Parallelen
1n anderen Regeln schon bei Benedikt vVon Aniane, Concordia Regularum
(PE KU3 717—722)

Wathen, Methodological Considerations of the Sources of the Regula
Benedicti Instruments of Historical Interpretations RBS (1977) 106
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stoff, eher steht ber dieser Schule das gregorianische Ideal „-scienter L11e5-

1US sapiıenter indoctus“49, Damit geht dieser Schule ZW. jeder intel-
lektualistische Zug ab, doch ebenso muß 61€e sich jede L1LUFX metapho-
rische Deutung wehren.

Das bleibt auch bestehen, wenln WIT daran denken, dafß die „Schule für
den Dienst des Herrn“ als Werkstatt bezeichnet werden annn In
dieser Werkstatt lernt 111411l die aTrs spiritalis un WäarT durch den rechten
Umgang mıiıt dem Handwerkszeug der geistlichen Kunst Die Regel zieht
1n ihrem Kapitel v1ie  ] Vorausliegendes inmen und verwischt dabei
ein1ge Unterscheidungen, daß geistliche Kunst, gute Werke und Werk-
ug dafür identisch werden. Der Magister ist breiter un ausführlicher:
Da oibt 7zuerst die L5 sancta”:, die VO: Abt vermittelt wird (Kap 3);
dann gibt die Werkzeuge instrumenta; ferramenta), mıit de-
ne:  a} 111A  5 die geistliche Kunst ausübt (Kap 4), und schließlich ist atıch
wieder für den Magister das Kloster die Werkstatt, in der mit den Werk-
ZeEUSECN (jetzt sind die Herzen!) die geistliche Kunst ausgeübt wird (Kap

aTts divina)!}.
Die Bildsprache aus dem Handwerksbereich unterstreicht nochmals den

umfassenden Erziehungs- un Bildungsanspruch der Schule für den Her-
rendienst, der auf Handlung und Haltung ausgeht. Mit anderen monasti-
schen 'Texten annn 198028  ’ deshalb auch VO  } der „officina virtutum“ SP.
chen!?

Wenn das Kloster, das die Schule ist, 1er ZUT Werkstatt wird, dann
wird aus dem Lehrer-Abt der eister, der mit Gtoff un Werkzeug
zugehen weiß un 1n seinem exemplarischen Leben seın Können vermıit-
telt AÄAus dem Schüler-Mönch wird der Knecht, der die Werkzeuge richtig
handzuhaben lernt, sich 1n der geistlichen Kunst erfolgreich etä-
tiıgen schließlich hat Tag des Gerichtes die Werkzeuge wieder ab-
zugeben (RB 4,76 3,81) Irotz des Wechsels VO  D Schule un! Werk-
STa bleibt das Kloster die Schule £ür den Herrendienst. Diese Umseschrei-

dem Abt un den Mönchen darin Bestimmungbung oibt dem Kloster,
Kloster un 1m Rahmen des monasti-und Ziel, die ganzZ un ar NUTr 117

schen Lebens verwirklicht werden können. Nicht VO  } gefähr sind verade
1n diesem Zusammenhang die Abgeschlossenheit des Klosters und die Be-

ständigkeit 1n der (Gjeme1inschaft unterstrichen (RB 475 vgl 6)
Allerdings sollte dabei icht übersehen werden, dafß Schule nicht NUur 1n

men werden darf£ Scola hat auch inespiritueller Bedeutung aufgenom
rechtliche Bedeutung. Es geht inen korporationsrechtlichen Begriff£. In
der scola faßt das römische Recht ine Gruppe vVomn Menschen inmen

(Lehrer und Schüler, Arbeiter, klaven, Soldaten USW.) und oibt ihnen 1n
der Gesellschaft einen anerkannten Platz ‚War hat die Regel mit dieser
profanrechtlichen Bestimmung nichts 1 Sinn, ihr geht die Schule

10) Gregor der Große, dial 11 praef. (BAC E3 472}
11} de Vogüe, La Reg.  A  le de Saint Benoit SE 184, 179—225).
12) Hilarius von Arles, vita Honoratı 177 (SE 235, 116)
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eigener Art ber die beiläufig gestreifte gesellschaftliche Ordnung des
Klosters sollte nicht außer cht gelassen werden??.

iıne andere Aussage weist 1n die gleiche Richtung. Der Mönch ist nicht
11UT Schüler 1ın einer Schule un:! Knecht 1n einer Werkstatt, ist auch Be-
wohner eines Hauses; coll einst 1 „Zelt Gottes“ wohnen. och
dahin gelangen, mu{ jetz die Pflichten eines Bewohners erfüllen14.
Schule un: Werkstatt sind 1n einem Haus untergebracht, 1n der domus
Dei (RB 3LE 5322° J‘ In diese domus un die damit gegebene
Hausgemeinschaft TGT der Mönch aufgenommen. iJas oibt ihm mehr als
Lebensraum, Wohnrecht; legt ihm auch nicht LLUT Pflichten auf
eben wieder den SENAUCIK Vollzug des „klösterlichen Tugendlebens“, Dazu
gibt ihm wieder, der Ja LLU.  - einer domus gehört, gesicherten un g-
schützten aum 1ın dieser Welt un ihren Ordnungen.

Das Kloster als domus Dei ist mehr als eın einfaches Haus, seine Haus-
gemeinschaft ist etwas anderes als die eines spätrömischen Land-Hauses.
Das Kloster ist deutlich iın Analogie ZUT Kirche gesetzt, die Ja auch Haus
Gottes ist Sieht 1112  aD hinter Benedikt den Magister, dann wird diese Ana-
logie verständlich. Der Magister ist geradezu verliebt 1n das Nebeneinan-
der VO:  D domus Dei 1 Kloster un domus Dei 1in der Gemeindekirche.
Das geht bis ZUrTr banalen Aussage, das Kloster musse ach dem jährlichen
Großputz csauber un ordentlich seın „wiıe 1ine Kirche“ FA
Das Stichwort domus jefert dem Magister weiteren Vergleich. Bei der
Einsetzung der Dekane erklärt AES 1st wie 1mM Haus eines Menschen:
Damit der Herr des Besitztums (domus rei) unbesorgt sein ann ber al-
les, Was veranlassen ist, bestimmt Vorgesetzte für das Hausgesin-
de M  .z un nennt dann den Vertreter des Hausherrn (vicedominus),
den Verwalter (villicus), den Förster (saltuarius), den Hausmeister (maior-
domus; y Der Magister vergleicht die domus Dei des Klosters
1er nicht mit irgendeinem Haus. Es ist das Haus eines Herrn mıit seiner
Verwaltung un vielschichtiger Ordnung, das dem Kloster gegenüberge-
stellt wird. Der Magister bleibt gEIN bei solch anspruchsvollem Vergleich,
der imperiale Färbung annehmen annn Da wird die Klosterpforte
ZUT „regia”, der Eintritt 1NSs Kloster eın „DETSCIE ad comitatum“” (RM
J' un! der designierte Abtsnachfolger ZU: „Caesar spiritalis“ (93,63)
Wohl verzichtet Benedikt auf diese Vergleiche Uun! ihre Bildersprache. ber
aus dem Auge sollte 190078  w} 661e bei der Lektüre seiner Regel nicht verlieren.
Fremd ihm diese Vergleiche un Vorstellungen nicht. uch sein
Abt soll eın ‚würdiger Verwalter des Hauses Gottes sein“ (RB J‘ Uun:
orundsätzlich ist ihm daran gelegen, daß das Haus Gottes „vVon Weisen
un welse verwaltet wird” (53;22), So oilt auch für die Regula Benedicti:
Die domus, die das Kloster ist, ist nicht eın zewöhnliches Haus. GSie ist eın
Haus VO:  } Stand un! Rang Das wirkt auf sSeine Bewohner zurück. GSo
schlicht Uun! einfach ihr Alltag auch se1in IMas, durch seine peinlich ENAUC

13) Steidle, Scola Dominici servitiı en Anm 5)
14) RB, prol. conplere habitatoris officium TITHS
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Ordnung un unübersehbare Stilisierung wird anspruchsvoll, umkleidet
sich mıiıt Vornehmheit. uch 1er ist die Magisterregel viel deutlicher. Ist
INa  } jedoch gewillt, den Magister ZU: Gesprächspartner einer Interpreta-
tion Benedikts wählen, dann spurt 111d:  a auch in dessen Regel den be-
tonten Zusammenhang VO:  } Askese un G+il Die beiden Vergleichseinhei-
ten Kirche un Herrenhaus wirken auf die Mönchsgemeinschaft durchaus
als Prinzipien einer Asthetik der Lebensgestaltung zurück. iıne Aristo-
kratisierung des Klosters un seiner Bewohner ist nicht verkennen!®.
Darauf wird och zurückzukommen se1n. Hier 1Ur eın paar Hinweise auf
auffallend aristokratische Züge 1n der Regula enedikti:

Das Zeremoniell der Gästeaufnahme (RB 71—72; 78—7
Die geordnete Aufnahme der Gäste 1st christologisch begründet „alle
sollen wie Christus aufgenommen werden“ (53;1) och Christus ist Herr,

wird mıit Ehre aufgenommen un! ehrenvolle Aufnahme, das gyuckt InNnan

bei den Herren ab Diese erwarten Ja auch ihrem Stand gemäß (53,45);
für die Armen muß esonders verlangt werden, un dann bleibt auch
wieder der feine Unterschied: Jedem erweist 1980801 die ihm zukommende
Ehre (congruus honor, 53,2)

Die Aufnahme unmündiger Kinder (RB 91) Das Interesse
der Regel gilt dem Sohn des Vornehmen (nobilis) Für die Ärmeren und
die ar nichts Habenden genugen drei 7Zeilen.

Die Feldarbeit der Mönche (RB 86) Daiß der Mönch arbeitet,
gerade auch mıit seinen Händen, ist selbstverständlich. Nichts berechtigt
jedoch, 1 Mönch der Regula Benedicti den schweißgetränkten Fronar-
beiter sehen. Die schwere Feldarbeit ist 1 Normalfall gZar nicht seine
Sache; gerade die beanspruchende Erntearbeit würde den geheiligten
Rhythmus de: Tagesablaufs durcheinanderbringen. Darum annn 61e dem
Mönch 1LUTTC 1 Ausnahmefall zugemute werden (RB 48,7— Liest 111d:  -

die AÄAnweisung Benedikts 1im Lichte der Magisterregel die Landwirt-
schaft des Klosters wird einem weltlichen Pächter übertragen dann
muß 1898028  e} auch £ür das Kloster Benedikts annehmen, dafß Feldarbeit Sache
der Weltleute ist Die „coloni” anderer Mönchsregeln, die „Leute niederen
Standes“17, sind auch 1 Umkreis des Benediktusklosters anzunehmen.

Das Kloster als Schule £Üür den Dienst des Herrn hbleibt auf sich be-
schränkt. Es ist ach außen ohl 1n die kirchliche un gesellschaftliche
Ordnung eingefügt, wird VO  „ dort alg Institution eigener Art angesehen
un respektiert. ber die Mönchsgemeinschaft hat 1n der Welt jenseits
der Klostermauern eın 7Ziel Die Berührungspunkte sind gering: Die Un-
terstutzung Armer un! Bedürftiger, die bettelnd die Klosterpforte

15) Vel dazu meıinen für die merican Benedictine Keview vorbereiteten Auf-
catz: SCEeS1IS an Style (erscheint

O5 „Casas monaster11 oportet 565e ocatas16)
17) Cassiodor, institutiones 32 79—80 Mynors). Vgl Frank, Zum

Arbeitsethos der Regula agistrı Theologie und Philosophie (1979)
360—378
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kommen, die Aufnahme VO  - Reisenden, die unterwegs eın Unterkommen
suchen oder ZzZuU Kloster der geistlichen Erbauung willen kommen.
Und selbst diese Gabe der Liebe wird geregelt Uun: geordnet (KB

Den Dienst, den das Kloster den Menschen eistet, i1st das Anbieten
eines geschützten und gesicherten Raumes, 1n dem Menschen ach der be-
währten Art der Mönche „wahrhaft Gott suchen“ können. Mit diesem An-
gebot sind die Klöster attraktiv; S1€e brauchen sich nicht ber mangelnden
Zulauf beklagen, 1 Gegenteil, dem Kandidaten begegnen G1€e unfreund-
ich und mißtrauisch: Den Eintritt soll Inan nicht leichthin gewähren

och dieser bescheidene Dienst ist 1 Jahrhundert das Gesuch-
Die große staatliche Ordnung 1st zerfallen. Von umfassender kirchli-

cher Ordnung annn och keine Rede Ge1N. Da sind die kleinen Zellen g-
sucht, die sich celbst tragen, sich celbst genugen un ihren Bewohnern, die
Aaus allen sozialen Schichten kommen moOogen, einen Ort der Sicherheit g.-
währen. Ungewollt und absichtslos werden die Klöster stabilisierenden
Faktoren un damit ganz unbemerkt gesellschaftlicher Institution. ber
unmittelbar lassen 61e sich VO  a keiner Offentlichkeit, weder einer kirch-
lichen och einer cst+aatlichen 1n Dienst nehmen.

Das Kloster 1mm Dienst der Kirche

Ist eigens betonen, daß solches Dasein 1n der Kirche, die Institution
des Klosters, die auf dem Einvernehmen der Gottsuche auf dem Weg der
monastischen Tradition beruht, also auf dem Charisma gemeinsamer Be-
rufung und eshalb auch charismatische Institution genannt werden kann,
ist betonen, daß 661e schon aus sich Dienst 1n un der Kirche leistet?
och darum geht 19808 nicht mehr. Jetzt wird gefragt, wı1e wird die
„Schule für den Herrendienst“ 1n ganz bestimmt umgrenzten und
schriebenen Dienst der Kirche genommen? Wie also fügt sich Z SETVI-
tium dominicum e1n besonderes servıitium ecclesiae?

Beginnen WIT mi1t Gregor dem Großen, der uns nicht L1UT das vertraute
Bild des SI vitae venerabilis gratia Benedictus et nomine“ mit dem Zeug-
N1Ss der Regelniederschrift geschenkt hat?9 sondern als „Mönchspapst“ mit
kräftiger and 1n das Mönchsleben eingegriffen hat Vieles der monasti-
schen Aktivität Gregors ist aus seiInNnem ganz eigenen Geschick erklären.
In seiner Bekehrung ZU Mönchsleben hatte sich gesamtmonastischer
Tradition angeschlossen un 1n die Reihe der vornehmen italienischen Klo-
stergründer eingefügt“*. Sein Lebensweg riß ih: ‚WäaT wieder aus der ab-

18) 78, verfügt nach dem antiken Gastrecht, daß der ast VO: dritten Tag
1m Kloster mitarbeiten mMmu:

9 J „Non el dem Bewerber) credatur tam facile.“19)
20) Dial 11 praef. (BAC 11D) 47235 ”}  d scr1ipsit monachorum LEHU-

lam
21) Vgl Hallinger, Papst Gregor der Große und der hl Benedikt Studia

Anselmiana (1957) 231—319
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geschlossenen Gt+ille des Klosters: Er, der außerhalb der Welt, außerhalb
des Fleisches leben wollte („extra mundum, extra CaTrnell) fieri”), der S1C]  h
mit der schönen Rachel verbinden wollte, dann aber 1ne Fügung, auf
die sich keinen Keim machen konnte plötzlich m 1+ der häßlichen Lea
vermählt wurde, der mit Maria Füßen des Herrn citzen wollte, doch
mit Martha außerlichen Dienstleistungen eZWUNgEN wurde, konnte
den Verlust der klösterlichen Ruhe HE schmerzlich ertragen??, Er suchte
ach Ersatzlösungen. Als Apokrisiar 1n Konstantinopel 579—. lebte
1n monastischer Gemeinschaft: Durch ihr Beispiel wollte sich wIı1e mıit
einem Ankerseil ruhigen Gestade des Gebetes festbinden, un 1n ihrer
Gemeinschaft etwas VO  ’ der verlorenen Ruhe wiederfinden?®3: Die brüder-
liche Gemeinschaft als solatium für den, der aus dem Kloster 1n kirchlichen
Dienst gerufen wurde! Zum Bischof VO  a Rom vewählt, holte AauUSs dem

oleichen Grund wiederum Mönche 1n seinen Palast Hinter der Entschei-
dung der römischen Synode u dem Jahr 595, die £ür den Kammerdienst
1 römischen Palast Kleriker oder Mönche verlangte, wird Inan Gregors
eigenen Wunsch sehen dürfen“?., Mönche 1 Bischof£fshaus, das 16f WAarTr

nichts ganz Neues. Denken WIT Fusebius VO  g Vercelli (gest. 371)
und Augustinus; aber dort Z1Ng mehr un den erus, dem feste,
vorbildliche Lebensform aufgezwungen werden sollte. Bei Gregor ist

das Verlangen, die vertraute monastische Lebenstorm unter veränderten
Bedingungen wiederzugewinnen Da ware aber Z erinnern Martin VOo  }

'Tours un seıin Hin un Her zwisch Bischofskirche und Mönchssiedlung
Mönchen auf seinen Geel-17 Marmoutier un die ständige Begleitung VO  .

SOTSC- un Missionsreisen. Und die Herren, die US dem Inselkloster Le-
1nNnsSs auf südgallische Bischofsstühle berutfen wurden, drängen sich einem

61a abeemildert wurde durchauf, der Schritt Vo monasterium Z eccle
das Festhalten der monastischen Lebensfor Was Papst Gregor £ür

dersich celbst beanspruchte, gestand atıch Amtsbrüdern Iraianus,
Bischof VO  - Milet, durfte S1C| US seinem Kloster 1n Syrakus vıer oder
fünf Mönche seinem Irost holen?2®,

Vom „ITrost für den Bischof”“ ist der Schritt Z Helfer 1n seinen Auf-

gaben nicht weıt Und auıch 1er ist Gregor selbst geWESCH, der folgen-
reiche Entwicklungen einleitete. Er beauftragte Mönche mit Verwaltungs-
aufgaben 1177 päpstlichen Patrimon1ium (Rektoren un Defensoren), über-
trug ihnen Vikars- un Legationsfunktionen, schickte bhbte als Visita-

1n Klöster un! spannte 61e als Vermittier 1n politischen Verhand-
lungen e1n  3 Rudmann hat diese Beauftragung VO:  j Mönchen mi1t kirch-

22) Ep MCGH Ep I; 5)
23) Ep 53a
24) Ep 57a
25) Namensgsiliste bei Christophe, assıen et esaire. Predicateurs de la morale

monastıque (Paris ausführlich Prinz, Frühes Mönchtum im Fran-
kenreich (München—Wien 47—87.

26) Ep (MGH Ep 2I 237)
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lichem Dienst Nau registriert un zusammengestellt?7, ber bei all dem
collte 1Nnan nicht übersehen, daß sich Einzelberufungen handelt.
Nicht das Mönchtum sich, auch nicht das einzelne Kloster, wird 1n
zähl- un meßbaren Dienst der Kirche geNOMMEN. Das bleibt als eigene
Institution bestehen, und Papst Gregor ist energisch dabei, den Eigenstand
des Mönchtums schützen un bewahren. Nur 1n der Not sSeiner eit
oriff auf Mönche als bewährte Helfer zurück. Von diesem Motiv her
darf auch die missionarische Sendung einzelner Mönche durch Gregor VeTI-
standen werden?®, celbst die spektakuläre Aussendung Augustins 1ın das
ferne Britannien. Das Bündel VO  } Beweggründen, das hinter dieser Mis-
107 stand, kümmert uns 1er nicht. Es geht LLUT die Beauftragung des
Mönches Augustin Uun: SeiINer Mitmönche. Persönliche Wertschätzung des
Einzelnen ist es“* dazu das Vertrauen, das der Mönchspapst 1n Leute 6@e1-
Nnes Standes Wie bei der Besetzung VO  3 Verwaltungsposten, greift
Gregor auch bei der Mission auf das ihm bekannte Reservoir zuverlässi-
ger Leute zurück. Allerdings bleibt 1n der angelsächsischen Mission
nicht bei der Beauftragung eines Einzelnen. Hier sind mehrere Mönche,
die AduSs dem Kloster Z kirchlichen Dienst berufen werden un ihrerseits
auch die monastische Lebensform mit 1n das ferne Bestimmungsland neh-
inen ber das ist Ende des Jahrhunderts ne  s und unerhört doch
nicht. Germanus VO  3 Auxerre (gest 448) hat als Bischof VOT den Tloren
seiner Bischofsstadt eın  . Kloster gegründet, »” durch die Gemeinschaft
der Mönche die Einwohner ZU katholischen Glauben führen“30. Das
exemplarische Leben der Klostergemeinde collte Movens AA Bekehrung
werden. Vor allem aber ist die Mönchswanderung, die schon den Weg
VO'  } Irland Uun! Schottland aufs europäische Festland gezogen WAäTrT. Ihr
Meotiv ist ZWarTr die altkirchliche asketische Heimatlosigkeit, die jetz al
„peregrinatio propter Christum“ ZUT modischen Erscheinung geworden
WAaärl. och 1n der Fremde wurde aus der asketischen Wanderung ıne 1N1S-  —
sionarische, pastorale und kirchenpolitische, Wds ruhelosen Leben KOo-
umbans (gest. 615 1n Bobbio) gezeigt werden könnte. Die missionarische
Sendung VO  3 Mönchen 1M Jahrhundert wandelt diese ABn Einsatztruppe
für bestimmten Dienst un umschriebene Aufgabe

och bleiben WIT  aDn och bei der Aktivität Gregors des Großen. Einige
Entscheidungen sind weiıter auszuführen. Da ist die Übertragung VO  e Xe-
nodochien (Pilger- un Krankenhäuser) Klöster oder deren Leitung
durch einzelne Mönche3L1, Zunächst nichts Erstaunliches, och absolut
Neues. Zur „scola dominici servitii“ gehört die spontane Betreuung VOIL
Armen und Pilgern als selbstverständliche AÄußerung christlicher carıtas.
Ebenso WarTr solche Leistung der christlichen Gemeinde VO  } Anfang VeT-

27) Mönchtum und kirchlicher Dienst in den Schriften Gregors des Großen (St.
Ottilien

28) Ep (D 257) Cyriacus auf Sardinien.
29) Ep A (25 309)
30) Constantius VO  3 Lyon, vita Sancti ermanı 1 (SC: 112; 130)
31) Ep. (MGH Ep I 258—259) Sardinien; 3881 2 376—378) Autun.
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TAauTt, die 1er ihre eigene UOrganisation entwickelte. In einer Verfügung
Gregors £ür Sardinien steht 11U.  - doch eın Gesichtspunkt: Die eno-
dochien-Verwaltung soll Mönchen (religiosi) übertragen werden;: das nicht
UT, weil 61e besonders für solchen Dienst geeignet sind, sondern weil 61€e
VOI weltlichen Richtern nicht belangt werden können®?. Die Sicherung
kirchlichen Gutes ist der +reibende Grund Und dessen Übertragung
Mönche erscheint als bewährte Garantie; außerdem War der angeschrie-
ene Bischof Januarıus VO  3 Papst Gregor mehrfach als Versager gerügt
worden. Die durch solches Versagen entstehende Lücke aber Füllte Gregor
bevorzugt mıit Leuten GEINES ertrauens auf, die aus den Klöstern
holte

iıne weitere Beanspruchung der Klöster kirchlicher Dienstleistung
kam VO  w} pastoraler Dorge, Nau VO kirchlichen Bußverfahren. Der Sün-
der wurde 1n den Biüßerstand verwiesen un hatte 1er während seiner
Bußfrist die subjektiven Bußleistungen erbringen. Das bedurfte der
Kontrolle. Dazu eigneten sich die Mönche und als Aufenthaltsort für die
Büßenden die Klöster „n poenitentiam 1n monaster10 deputatum” lautet
die yewöhnliche Auskunft®3. Papst Gregor führte dabei alteren kirchlichen
Brauch weıter. In seiner Genauigkeit regelte auch die Frage des Unter-
haltes der alg Büßer 1n die Klöster Eingewiesenen; den betroffenen KI5S-
stern sollte daraus keine finanzielle Belastung entstehen®4. Dieser pasto-
rale Dienst verschwand mit dem Ende der öffentlichen Kirchenbuße. ber
die Verbindung von Bußleistung un Kloster collte bald 1n anderer Form
wieder aktuell werden.

Zuvor coll och ıne letzte Weise kirchlicher Beanspruchung des Klosters
aufgegriffen werden, die nicht einzelne Mönche betrif£ft, sondern das
Kloster selbst und die alte 6cola dominici servitii“ entscheiden veran-
dert. Es geht das 508 Basilikakloster. Wieder spielt Papst Gregor der
Große 1ne Rolle 1n dieser Entwicklung. Freilich ann 1n seinen Initia-
tiven Vorausgehenden anknüpfen. uch dabei zeigt sich Bekanntes:
Der Papst ersetzt einen 1ın cseiner Aufgabe versagenden Klerus durch ıne

Mönchsgemeinschaft. So geschah mit der Basilika des hl Pankratius
der Via Aurelia. Die Kirche WarTr Priestern anvertraut (presbiteris COI1-

missa), die ihren liturgischen Dienst vernachlässigten. Um dem Mangel
abzuhelfen, überträgt der Papst den Mönchen, die schon 1n einem Kloster
bei der Kirche leben, un ihrem Abt Maurus die Sorge £üır die Basilika.
Dem Kloster gehört 19008  z} der Besitz und alle Einkünfte der Kirche; ande-
rerseits muß das Kloster FÜr die Erhaltung der Kirche aufkommen. Die
Hauptaufgabe der Mönche aber 15st die Feier des ODUS Dei rab des
hl Pankratius, iıne Pflicht, die der aps dem Abt Maurus un: seinen

32) Ep „qUuoSs vexandi iudices NO  . habeant potestatem” .
33) Ep (1, 24)
4) Ep 67)
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Nachfolgern „n perpetuum“” auferlegt. Für die Eucharistiefeier sollte die
Mönchsgemeinschaft einen Priester anstellen®5.

Pastorale Sorge äßt den Papst 1n diesem Sinne entscheiden. Wie schon
gesagt, greift auf Vertrautes und Bekanntes zurück un ZWINgt
seinen Dienst. Die Anfänge der Basilikaklöster liegen freilich nicht 1n sol-
cher Notsituation. Sie stecken 1n der natürlichen Anziehungskraft eines
Heiligtums; 1mMm Bereich der Alten Kirche ist das bevorzugt eın Martyrer-
orab oder 1n Palästina twa der durch fromme Überlieferung geheiligte Ort
eines Heilsereignisses. In der weiteren Entwicklung annn das Heiligtum
vorgegeben sein; die Mönchsniederlassung folgt zweiıter Gtelle So g-
schah 1m siüditalischen ola rab des HI Märtyrers Felix, dem
61  ch Paulinus niederließ un Heiligtum 1ine Mönchssiedlung errich-
tetes6. Sulpicius CSeverus hatte auf seinem Gut Primuliac ine monastische
Gemeinschaft angesiedelt un WarTr dann autf den Erwerb VO  . Reliquien be-
dacht, die dem Kloster das Heiligtum geben sollten?7. Das Ergebnis dieses
Prozesses, den Angelus Häussling aufmerksam nachgezeichnet hat®8, ET -

bringt den Mönchskonvent 1 Dienst des Heiligtums. Man wird Mönch
des hl Felix, des hl Martinus, des hl Geverin Uun:! umschreibt damit die
Zugehörigkeit ZU: betreffenden Heiligtum, dessen Heiligen INa  . sich über-
eignet. Wenn die Benediktusregel die Profeßformel auch auf den Namen
der Heiligen, deren Reliquien 1mM Oratorium des Klosters aufbewahrt WEelI-

den, ausstellen 50 (RB 7  / dann ist das ‚WäarTr och nicht diese ber-
eignung, aber ganz fern ist die Vorstellung nicht?9

Das Basilikakloster oder 1 weıiıteren Sinne das Heiligtumskloster wird
die Entwicklung des Mönchtums entscheidend pragen. Bekannt ist, daß
vorab auf dieser chiene die Klerikalisierung des Mönchtums läuft Nicht
weniger bedeutsam ist, dafß die Institutionalisierung des Klosters damit
1EeUe Stütze erhält. Brachten schon die Begriffe der cscola un der domus
dem Kloster institutionelle Sicherung, geschieht 177 Fall des Heilig-
tums och mehr; das Kloster ist einen bestimmten gebunden, g-
aul  J 1ne Kirche mit einem Heiligen. Durch die Profe(ß bindet sich
auch die monastische Gemeinschaft diesen Ort un seinen Heiligen.
Aus der Stabilitas 1n congregatione“* muß die „stabilitas loci“ werden.
Für die Benediktusregel ist die Ortsbeständigkeit 1ne logische Konse-
uen.  J 1mMm Heiligtumskloster wird 61e  f AL juristischen Notwendigkeit. Die
.‚ ommMUunıität geht 17 Dienst Lokalheiligen auf. Dem germanisierten
Christentum, das dinglich un partikulär dachte, wird gerade diese Form
des Klosters entgegenkommen. Die alte „6cOla dominici servitii“ mit ihrer
Eigenbestimmung un Zwecklosigkeit ach außen, ist 19808 JTräger einer

35) Ep
36) Lienhard, Paulinus of Nola and Early estern Monasticism öln—

Bonn
37) Fontaine, Vie de Saint Martin SB 133)
38) Mönchskonvent un Eucharistiefeier (Münster
39) 89, Das Versprechen wird abgelegt „VOT Gott, diesem Oratorium un

diesem hl Altar”, in dem nach 4 Y und 577 die Reliquien ruhen.
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VO:  > außen s1e herangetragenen Aufgabe. Und 11a weiß nicht ILaU,
wWäas jetzt wichtiger ist, die Gemeinschaft gottsuchender Menschen oder die
Institution des Monasteriums Heiligtum; ob das „monastische 7Zube-
hör- das heißt 1n diesem Zusammenhang die einzelne Kirche mit ihren
Einkünften, ihren wirtschaftlichen un juristischen Gerechtsamen, un der
Dienst des Klosters Heiligtum icht mehr bedeutet als die dort leben-
den Menschen.

Im Dienst des Reiches
Mit den etzten Aussagen ist der Jetz noch besprechende Fragebe-

reich schon unmittelbar berührt. Halten WIT uns dabei die Frage der
Klostergründer. Wer gründet eın Kloster 1n dem 1er abgesteckten ejit-
raum? Nehmen WIT als halbwegs rauchbare Auskunft den Kanon VO  j
Chalkedon Ein Kloster darf 1LUT mıit Erlaubnis e1nNes Bischofs vegründet
werden, ebenso VO  j gallischen Konzilen des Jahrhunderts festgelegt:
Agde 506, Call. Epaon SI Can a ndirekt i1st der Bischof da-
mit als eigentlicher Klostergründer ausgewlesen. Der Bischof als Kloster-
gründer ist Ja auch 1ne durchaus bekannte Erscheinung. och die synodale
Gesetzgebung steht ebenso Für den nichtbischöflichen Klostergründer e1in
Da sind einmal Mönche, die neu monastische Siedlungen gründen. Gregor
sieht 1n Benedikt celbst solchen Gründer.

ach dem Fiasko 1n Vicovaro hatte zwölf Klöster errichtet (construe-
ret), übrigens: ad omnıpotentis Dei servitium4!, un später geschieht das
gleiche auf dem Monte assino42. Honoratus gründete 410 das Insel-
kloster Lerinum, „desideria heremi”“ ührten ih auf die Insel43. OMAaNus
Zg 1mMm Jahr 453 1n die Wälder des Jura VO  5 den Geheimnis-
GE  3 der Einsamkeit und Jegte den Grund den spater bekannten Jura-
klöstern G+t Claude44 Die TOMMeEeN Biographen haben 1LUT die Heilig-
eit ihrer Helden, den Fifer für Gott, die Liebe Z Einsamkeit 1 Auge
Für s1e reicht das ZUT Gründung e1INes Klosters. Aber Zanz überzeugend
sind die Nachrichten doch nicht. War denn der Cassiner Berg miıt seinem
Apollo-Heiligtum un seinem Dämonenhain, die unwirtliche er1-
nerTr Insel un! die schwer zugänglichen Jurawälder herrenloses Land, 1
dem die Mönche einfach Klöster errichten konnten, wWe1l auch frömm-
stem TIun? Nun spricht Papst Gregor bei Benedikt 1ın der Tat 11UT VO  -

„Construere monasteria”. Stecken da andere Kräfte dahinter, die das CON-

sStruere ermöglichen, eben jene, die ber das Land verfügen un den Auf-
enthalt einer Mönchssiedlung ermöglichen konnten? Das können wiederum
BischöÖfe se1n, die ber Kirchengut entscheiden und Landbesitz auf diese

40) Munier Clercg, Concilia Galliae 1483—148a
41) jal 8l (BAC 119 186)
42) I1
43) ita Sancti Honorati 1 7 1— (SC 239, 106—108).
44) ita Patrum Jurensium SC 142, 242—244).
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Weise sichern können, denn Was einmal als Kloster un Klosterbesitz AduS-

gewlesen ist, darf nicht mehr zweckentfremdet werden (Chalkedon, Canl.

29) Nicht weniger Sind aber private Landeigner oder eben Herren der
weltlichen Macht

ach Gregor dem Großen übergab eın gläubiger Mann dem Abt VO  }
Monte assino ein Landgut DA Errichtung eines Klosters%45. Privater Be-
61t7 ermöglicht ine Klostergründung. Die Gründung des Severinsklosters
1n Lucullanum ermöglichte die „femina illustris Barbarina“46 Die Reihe
der homines illustres nobiles, die großzügig als Klostergründer auftreten,
könnte I11Ld:  . leicht fortsetzen. Die Gründung kann schließlich dahin Füh.
rechn,; daß der Gründer celbst das Leben der VO  } ihm berufenen un wirt-
schaftlich getragenen Mönche teilt Der berühmte Cassiodor ist da NnelnN-

NnNeEN, der seinen Familienbesitz 1n Calabrien AA Mönchssiedlung alnllı-
delte Die Klostergründung 1n Squillace ist ohl VOT dem Ausscheiden
Cassiodors aus dem Gtaatsdienst geschehen, also VOT dieser Schritt
führte den Gründer dann celber 1n die monastische Gemeinschaft un gab
dieser mit der Sorge die schriftliche Überlieferung ıne neue Aufgabe.
Die ursprüngliche Intention WarTr die Schaffung einer einfachen Mönchs-
siedlung, wıe 61€e och deutlich aus den beiden Kapiteln un der
Divinae Institutiones gelesen werden kann. In der Klostergründung spielte
e1in anderes Motiv ıne nicht unbedeutende Rolle Cassiodor WAaTrT, ach
allem, Was WIT wWwIlssen, ohne eigene Familie. Natürliche Erben des reichen
Besitzes nicht vorhanden. Die Übereignung 1ne Mönchsgemein-
schaft löste 1er eın ganz praktisches Problem: der eigene Besitz WAarTr 1n
guten Händen und 1im Blick auf das ewlige Leben eing der großzügige
Gtifter Ja nicht mıit leeren Händen aus. In seiner Erklärung Ps y
(„die Sperlinge bauen ihre Nester 1n den 7Zedern des Libanon”) ctellt ( as-
siodor fast eine allgemeine Regel solchen Verhaltens auf Der Sperling 1st
eın Sar kleiner Uun! vorsichtiger Vogel un weist auf die Bescheidenheit
der Mönche hin In den Zedern des Libanon, das heißt auf dem Besitz Te1-  —
cher Christen (in patrımon10 potentium Christianorum) bauen 61€e ihre
Klöster

Die Umwandlung des Familienbesitzes auf dem Land 1n eın Kloster, bei
der wirtschaftliche Sorge und die persönliche Sorge das ewige eil
wunderlich zusammentfließen, die geradezu als modische Erscheinung cha-
rakterisiert werden kann, ebt auch VO  3 eın PDaar Vorgegebenheiten: Das
alte Ideal des römischen Landlebens, der vielgepriesene un immer wieder
praktizierte secessus 1n villa, der das weltliche otium und negotium hinter
sich ließ, der alles Beunruhigende, Aufregende un Nebensächliche dran-
gab, dem Wesentlichen leben, der den Verzicht als unerläßliche

45) Dial 11 2— yzx ° 1n 1US praedio construere monasterıiıum
46) Eugippius, ita Severini 9[ 65—66
47) O’Donnell, Cassiodorus (Berkeley Los Angeles London GE E

222
48) Expos. 103, 98, 933)
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Voraussetzung für Selbstfindung, Selbstverwirklichung nd höhere Hin-
gabe ordert Der antike „sapıens otiosus” ll auch 1m christlichen Raum
seinen Platz Die TIransformation solcher Gedanken durch die christlichen
Landbesitzer des spaten un Jahrhunderts ist bekannt“?® „Du ast
dich 1n die ändliche Einsamkeit verliebt”, schrieb Paulin VO:  a ola G@e1-
nen Freund Aper, „aber dennoch ast du nicht die Muße der Tätigkeit
vorgezogen, och dich dem Dienst der Kirche entzogen. ber die kirchliche
Geschäftigkeit, die mit der Unruhe des Forums wetteifert, ast du gemie-
den un VOL dem Umitrieb der Synoden ist geflohen“>0, Der”
ın villa” Nutz also der Kirche un den Menschen mehr un erlaubt, ihnen
besser dienen als jede weltliche, cselbst kirchlich-Sffentliche Tätigkeit.
Das römische Landleben hatte auch den Gtil solchen Lebens ausgeprägt:
Wechsel VO  } Handarbeit un:! Lesung. Die natürliche Frömmigkeit fand 1m
Beten ihren Niederschlag; 1119  z sprach VO „patere sacrarium“ “ (dem Of£-
1815  > des Heiligtums) un! VO  } „Oratorl1a villaria” auf römischen Landhäu-
sern?®}. Es WAarTr nicht schwierig, dieses Ideal un! seine Verwirklichung 1mM
christlichen Kloster Ffortzusetzen. Auch das ist eın Grund für die schon —

gesprochene Aristokratisierung des Klosters. !)Jas Leben des alten „domi-
11US5 villae“ pragte auch das der Hausgemeinschaft. Für das G+andes-
bewußltsein derer, die 1 „Haus des Herrn“ wohnten, War diese Vorgege-
benheit nicht unerheblich, ebenso auch für das Bewußtsein derer, die rund

jenes Haus wohnten; einem „secundus ordo“ ordnete schon Cassiodor
die coloni se1ines Klosters Vivarium z ,

Die Umwandlung eines Herrensitzes 1n e1n Kloster oder Besitzschen-
kung e1n Kloster ist sicher VO  > der wirtschaftlichen Situation der eit
mitempfohlen. ber die christliche Unterweisung half kräftig nach Der
Christ un se1in materieller Besitz, der Christ un der Reichtum sind be-
jebtes ema endloser Erörterungen un:! moralisierender Predigten
der Alten Kirche. Sich bescheiden mit dem Notwendigen und den ber-
Ffluß wegschenken, lautet die allgemeine Anweisung. Es xab auch
Auskunft. Galvianus VO  } Marseille (gest. 430, dem Lerinenser Mönchtum
verbunden) ist eın gutes Beispiel dafür Er bleibt och 1n vertrauter Rede,
wenn den Besitz des Christen als abe Uun! Geschenk VO  3 Gott deutet,
der „ad Dei cultum“ un nm 1US opere” verwendet werden mu(ß>S3 Er
wird schon praziser, wenn diese erbauliche Rede mit besitzrechtlichem
Terminus bestimmt: Reiche Christen sind L1LUTL „precarı possessores”* oder

49) Bes durch die Arbeiten VO  3 Fontaine, Valeurs antıques et valeurs chretien-
Nes dans la spiritualite des grands proprietaires terriıens la fin du 1Ve siecle
occidental Epektasis (Paris 571—594; L’aristocratie occidentale de-
vant le monachisme et siecles Kivista Ci Storia Letteratura
Religiosa 15 (1979) 28—54

50) Paulinus VO  } Nola, 38, 29, 333)
51 Vgl Anm 4 dazu Griffe, Sanctı et conversi La Gaule chretienne

(Paris
52) Instiutiones 3 Y} (80 Mynors).
53) cel. (SC 176, 156)
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„POSSCSSOUOTES usufructuarii“ 54 Damit 1st das Haben auf vorübergehende
Verwaltung un:! ernst verantwortende Nutznießung eingeschränkt. Und
dann erhebht sich die Frage, Wäas 1st beim Tode mıit solch anvertrautem Gut

tun? Natürlich kennt Salvian das bestehende Erbrecht und respektiert
e5, ber bleibt immer och et{was ZUT freien Verfügung, unter Umstän-
den annn Ja alles darin bleiben. I )a gibt 11UTr die Weggabe zugunsten der
Armen, das Schenken die Kirche oder das Kloster. Diesem Entschluß
wird nachgeholfen. er Christ un der Reiche besonders, hat Buße
tun, Vergebung für seine Sünden bitten. Das schwierige Uun! Öf-
£entliche Bußverfahren schrumpfte damals vielfach ZUr „paenitentia 1n —
tremis“ inmnmnen (von einsichtigen Seelsorgern SOSar bejaht) Ein deutlicher
Beweis für die Bekehrung 1n etzter Stunde WarTr der Besitzverzicht. Von
Salvian wird das angepriıesen als ‚ultimum remedium “ Die dem Christen
aNngsCMESSCHNE Erbverfügung ist e1n etztes Heilmittel un gleichzeitig 1st
661e die eiNZ1Ig tragende transm1ss10 FEru; 1n der AduUuS$S irdischem Besitz
himmlischer Besitz wird®®.

Die eben nachgezeichnete Entwicklung verdank+t G1!  ch persönlicher, pDrI1-
vater Initiative. och die „potentes christiani”, die Klöster gründen, sind
bald auch politisch Mächtige, Herren un Herrscher des Landes. Ob WIT
auf die Landkarten der Merowinger, Karolinger, der Langobarden, der
Etichonen un auch der Agilulfinger schauen, überall erscheinen Klöster,
die VO den Herrschenden gegründet, wiederbegründet un wirtschaftlich
gesichert werden??. Die Motive dieser Klostergründungen sind ınterschied-
lich, wobei die vorher genannten privaten Motive keineswegs entfallen, 117
Gegenteil: 611e werden aus der Privatsphäre auf Herrschaftsebene gehoben
und damit wirksamer. Die germanischen Herren kommen 1ın Länder (Gal-
lien un Italien, auch Spanien), un nehmen deren Glauben d 612e finden
dort ıne Kirche, 1n der „ecclesiae et monasteria” celbstverständlich sind®8
Das Vorgegebene wird angeNOMME: un weitergeführt. Die Institution
Kloster ist ihrem Aufbauprogramm 1LLUTr förderlich un! wird 1n den
eigenen Machtausbau hineingenommen?®?. Das Kloster trıtt damit 1n den
Dienst e1nNes Reiches un cseiner Herrscher, eın Dienst, der 1n sehr verschie-
dener Weise geleistet wurde, jJe ach der Leistungsfähigkeit der Gemein-
schaft des Klosters un:! ach den Ansprüchen der Klostergründer. Die be-
rühmte Aachener Aussage 50+ die Unterschiede deutlich werden: Militä-

54) Ebda. 6—15
55) Ebda.
56) Fischer, Die Schrift des Salvian VO:  3 Marseille „An die Kirche“ (Bern

Frankfurt 55—63
57) Grundlegend dazu Prinz, Frühes Mönchtum 1m Frankenreich. Kultur un!

Gesellschaft 1in Gallien, den Rheinlanden un Bayern Beispiel der INONA-
stischen Entwicklung (München Wien

58) Als selbstverständliche kirchliche Gegebenheit VO  } Sulpicius Severus pro-
grammatisch 1n der ita artini (DE 133; 282) angesagt.

59) Für die Karolinger ist das VorT allem durch die Arbeiten VO:  - Semmler nach-
gyewlesen.



Vom Kloster als scola /dominici servıtıı vAxh% Kloster ad servıtium imperil

rischer Beistand, finanzielle Leistung un! schließiich das Gebet In der
etzten Leistung wirkt sich das Gesetz der Stellvertretung aUS, das auch
die stellvertretende Bußleistung erfassen konnte®

Vielleicht äßt sich die hinter solcher Beanspruchung lebendige Überzeu-
SUuNg besten mit den Worten einer Gründungsurkunde für eın engli-
sches Kloster (00

„Der Abt ist mit geistlichen Waffen gerustet und unterstutzt VO  }
einer TIruppe Mönche, die mit dem JTau der göttlichen Gnade gesalbt
sind. Sie kämpfen gemeiınsam 1n der Gtärke Christi mit dem chwert
des Geistes die böse List des Teufels. Sie verteidigen den KOÖ-
nıg un den Klerus des Königreiches ML den Angriffen der unsicht-
baren Feinde“ 61

Das Kloster ist 1n den „Dienst des Reiches”“ Z  3898001 Das Unbeque-
111e un Aufregende ist abzuschwächen, wWeilnl auf das Verständnis VO

Iimperium geschaut wird. Kaiser Ludwig der Fromme cah Reich un:! Kirche
1n einem etzten Zäiel verbunden, ihre Untertanen Z ewigen eil
führen. Beide Kirche un Reich sind für den Kaiser der „dAgCI bonus“,
au: dem Schädliches ausreißen mußs, 1n den Nützliches einzupflan-
zZen hat®2 Man wei{ßs nicht recht, wer den erößeren Gewinn aus dem Klo-
cter - ad servitium imperii” hat Das Kloster selangt in den Schutz einer
Herrschaft. Es wird fest 1 Land verwurzelt, übernimmt 1er vielfältige,
anerkannte Aufgaben un: Dienstleistungen, die auf eın Ansehen un
seinen Einfluß zurückwirken. Das Land hat ıne heilige Gtätte des Gebe-
tes, 1mMm Klosterheiligen einen hilfreichen Beschützer Martinus, Hilarius,
Dionysius etwa 1m Frankenreich. Der Herrscher hatte ıne auf dieser Welt
angesehene un och 1mM Himmel zählende Kapitalanlage.

In unNnseTeTr Darlegung WarTr VO Anfang abgesehen einfach die Rede
VO:  } Kloster, Mönchen un Mönchtum. Völlig ausgeklammert blieb die
F+rage der Mönchsregel. Wohl xab deren viele de Vogüe steckt die
Regula Benedicti bereits 1n die (‚eneration der lateinischen Mönchsre-
geln® aber die Regel hat 1n diesem Zeitraum nicht die entscheidende Be-
deutung. Wenn Benedikt celbst erwartet, dafß seine Regel An den K15-
stern beobachtet werde“” (RB 734); dann ll damit* keineswegs alle
Klöster „benediktinischen“”“ machen, einfach deshalb, we1ll eın  u solches
Gelbstverständnis Sal nicht besaß Er celbst ll 1n ceiner Regel dem
Mönch 1Ur das ogCcNn un die and geben, Was Inan als guter Mönch

wıssen un ıun hat Er wollte sich nicht eın augustinisches,
60) Beda, Poenitentiale (Waschersleben, Bußordnungen 236) Wer die als

Buße auferlegten Psalmen nicht beten kann „elegat lustum, qui1 PDTITO illo
impleat et de SUl precio aut labore hoc redemat“.

61) Für New Minster-Winchester, zitiert nach Southern, Kirche un! CD
sellschaft 117 Abendland des Mittelalters Berlin 214

62) Admonitio ad regn1 ordines (MGH Cap 1] 273—275; 303—307); vgl
Semmler, Reichsidee un kirchliche Gesetzgebung A (1960) 37—65

63) Les Regles cenobitiques d’occident Autour de Benoıit (Bellefontaine
1528
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basilianisches oder kassianisches Mönchtum absetzen. Solche Etikettierung
ware völlig anachronistisch. Wenn mit der Benediktusregel Sammlung un
Absetzung verbunden sind, dann 1LLUT 1ın dem VO  3 der Regel selbst aUS-
gesagten Sinn: Das fortissimum NUu: coenobitarum G1  ch mıiıt dieser
Regel VO  5 allen Zerrformen monastischen Lebens ab Dieser Sammlung
der wahren Mönche un solcher Absetzung CT  n den falschen, „die Gott
mıiıt ihrer ONSUFr belügen“, die der Magister »” liebsten den Laien
zählen möchte“ (RM 1/6)1 dient die Niederschrift der Regel, die Ja LLUTI die
reiche Tradition auf dieses Ziel hin straffen will, ach dem Wort des atl
Weisen: „Wo eın Grenzzaun gesetzt ist, da geht das Erbe verloren“
(Dir J‘

Freilich WAarT der Regel dann anderes Geschick beschieden. Sie wurde AA

Grenzzaun 1mM ausschließenden 5inn, als durch die karolingische Reichsre-
form bestimmt wurde, dafß alle Mönche der Regel Benedikts folgen
haben®4. och WIT sollten nicht VETSCSSCNH, daf! die Regel 1U auf 1ine —

dere Art VO  } Klöstern traf. die Regel VO  } Monte Cassino sich 1n diesen
Klöstern wiederfand? Wir wissen‘s nicht. ber die Klöster der eit

mut1g, sich 1n Uun:! mıit dieser alten Regel gemeıint sehen un blick-
ten dankbar auf ihren J: Vater Benedictus“. Freilich hat Benedikt VO  .

Aniane, der wichtige Helfer des aisers 1n diesem Unternehmen, den Vor-
gang erleichtert. In seiner berühmten Concordia regularum schon 1mM
Titel dem einheitsstiftenden Reformwerk verbunden, hat der zweıte Be-
nedikt Wollen un Absicht des ersten seiner eit VOT Augen gestellt. Er
verband da die Benediktusregel mit den bekannten Texten des frühen la-
teinischen Mönchtums. „Was gyeht das mich an7//] äßt den besorgten
Mönch fragen. „VWas soll ich lesen, Was ich gal nicht gelobt habe?“ Und
welst solch Fragen als Ignoranz zurück. Denn Was hat der hl Benedikt g-
tan? Aus vielen kleinen Sträußen hat den einen großen kräftigen Gtrauß
gebunden. Und empfiehlt, der L1LU.  z alle Mönche verpflichtenden Regel
folgen 1m Horizont der gesamtmonastischen Tradition I  u das, Was

Benedikt celbst 1n seinem Schlußkapitel gesagt hat®
Unsere gemeinsamen Überlegungen hätten atıch benannt werden kön-

nen: Benedikt Von Nursias Schule für den Herrendienst un Was AUuUS ihr
geworden ist

Das Ergebnis, das Kloster 1mM Dienst VO  } Kirche und Reich, ist weder
VO:  } Benedikt un VO Magister, och VO:  > den zahlreichen namenlosen
Klostergründern ihrer eit angestrebt worden. ber die Mönche ließen
mit sich geschehen, Was Bischöfe un CO der Welt m17 ihnen anstellten.
Sie entdeckten darin ohl ein Stück ihres „labor oboedientiae”, den G1€e
LIU:  5 mal 1n ihr Leben hineingenommen hatten atuıch wenn die großen
Cönner un! Förderer außerhalb der Klostermauern das ursprüngliche Ziel

64) Die Wirkung dieser Verfügung collte nicht überschätzt werden; ein total
gleichgeschaltetes, uniformistisches Mönchtum bewirkte uch die karolingische
Reform nicht; vgl Kottje, Einheit und Vielfalt des kirchlichen Lebens 1n
der Karolingerzeit DA 76 (1965) 323—342

65) Concordia Regularum, praef. (PL X03 715)
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dieses Lebens AAn Beständigkeit, Regeltreue un Gehorsam“ nicht voll VeOeI-

stehen konnten, vielleicht Sar icht wollten. Hinter un fast verdeckt VO  e

dem LLU.  - mächtig angewachsenen monastischen Zubehör versuchten die
Mönche weiterhin auf die Stimme ihres Meisters hören un:! 1n der
Schule des Herrendienstes die geistliche Kunst erlernen, s1e 1n der
Werkstatt ihres Lebens 1n die Tat umzusetzen. Wenn’‘s nicht ganz klappte,
War das tragisch nicht, das Kloster als Institution War durch Kirche
un Reich gesichert. Diese beiden LLU.: jene Kräfte, die dem Kloster
den notwendigen Schutz gewährten, un dazu der monastischen Freiheit
ihren ebenso notwendigen Spielraum schenkten. Freilich WAäarTr der monastı-
sche Schutz NUur gewinnen durch stückweisen Verzicht auf die monastı-
sche Freiheit.

Die scola dominici servit1u ist heute 1n icht viel anderer Lage Wohl
ist die eit des herrschaftlichen Klosters vorüber. Den fürstlichen Schutz
un die herrschaftliche Beanspruchung oibt icht mehr. An ihre Gtelle
trıtt mehr un mehr der Ruf einer suchenden, fragenden un leidenden
Menschheit. Die Antwort auf diesen Ruf könnte etwas eın wıe e1n

sichernder und tragender 4EZ, £reilich HU: ohne jede Norm un
Reglementierung un! eshalb auch 11UT haben LL11L viel höheren Preis.

Wir können darauf antworten wıe der alte Eremit Gallus 1n seiner Zelle
1m Steinachtal: „Jetzt bin ich mit meliner Einsamkeit zufrieden un möchte
meine Tage 1er ungestort verbringen”®®, Wir können aber auch wI1e die
Mönche des Frühmittelalters auf den Ruf uUunserer eit hören und darin
die Stimme uUuNnseTeT Väter vernehmen, der WIT das Ohr uUuNseTtTEeESs Herzens
neigen. Dazu fügt sich LLU. eın Schlußwort Aaus Sanz anderer Ecke, Thomas
Mann, Buddenbrooks Ö,

„Die Vergangenheit feiern, ist hübsch, MmMan, Was Gegenwart
un Zukunft betrifft, gu Dinge ist Sich sSeiner Väter TIN-
NeIN, ist angenehm, wenn 111  D sich ein1g mi1t ihnen weiß, und sich be-
wußfßt ist, immer 1n ihrem Sinne gehandelt haben 4i

66) Wetti, vita Sanctı Galli 28 (MGH Script. KRer. Merow. 4, 272)


